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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Bad Oldesloe plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 122 „Gewerbe-
gebiet West“ die Ausweisung von Gewerbegebietsflächen.  

Westlich befindet sich die Biogasanlage Blumendorf. Im Rahmen der Bauleitplanung ist u. 
a. der Schutz der geplanten Bebauung vor Geruchsimmissionen sicherzustellen.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde eine detaillierte Geruchsimmissions-
prognose unter Berücksichtigung der meteorologischen Verhältnisse erstellt. Die Beurtei-
lung erfolgt auf Grundlage der Technischen Anleitung Luft (TA Luft) [3], in der die Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie (GIRL, 2009) des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) 
als Anhang 7 in die Neufassung aufgenommen wurde.  

2. Örtliche Situation 

Die in Aussicht genommene Fläche befindet sich südlich der Grabauer Straße (L226) und 
nördlich des bestehenden Gewerbegebietes Rögen. Die Ausweisung ist als Gewerbegebiet 
(GE) vorgesehen. Im Nordosten sind Flächen für den Gemeinbedarf vorgesehen. 

Westlich gegenüberliegend der Straße Blumendorf befindet sich die Biogasanlage Blumen-
dorf mit einem Silagelager und Blockheizkraftwerk-Standort. Weitere BHKW-Anlagen be-
finden sich südwestlich des Plangeltungsbereichs in Blumendorf beim Holzhof, südlich im 
Gewerbegebiet Rögen südlich einer Logistikhalle sowie südöstlich auf dem Gelände der 
Hako-Werke. 

Eine detaillierte Darstellung der örtlichen Gegebenheiten kann dem Lageplan in der Anlage 
A 1 entnommen werden. 

3. Untersuchungsrahmen 

3.1. Allgemeines zu Gerüchen 

Die Beurteilung von Geruchsbelästigungen bereitet besondere Schwierigkeiten (s. hierzu 
z.B. [4]). In der Regel können Immissionen durch Luftverunreinigungen als Massenkonzent-
ration mit Hilfe physikalisch-chemischer Messverfahren objektiv nachgewiesen werden. Der 
Vergleich gemessener oder gegebenenfalls berechneter Immissionskonzentrationen mit 
Immissionswerten bereitet dann im Allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten. Hinge-
gen entzieht sich die Erfassung und Beurteilung von Geruchsimmissionen weitgehend ei-
nem solchen Verfahren. Da Geruchsbelästigungen meist schon bei sehr niedrigen Stoff-
konzentrationen und im Übrigen durch das Zusammenwirken verschiedener Substanzen 
hervorgerufen werden, ist ein Nachweis mittels physikalisch-chemischer Messverfahren äu-
ßerst aufwendig oder überhaupt nicht möglich. Hinzu kommt, dass die belästigende Wir-
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kung von Geruchsimmissionen sehr stark von der Sensibilität und der subjektiven Einstel-
lung der Betroffenen abhängt. Dies erfordert, dass bei Erfassung, Bewertung und Beurtei-
lung von Geruchsimmissionen eine Vielzahl von Kriterien in Betracht zu ziehen ist. 

So hängt die Frage, ob derartige Belästigungen als erheblich und damit als schädliche Um-
welteinwirkungen anzusehen sind, nicht nur von der jeweiligen Immissionskonzentration, 
sondern auch von der Geruchsart, der Hedonik (angenehme/unangenehme Geruchsemp-
findung), der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Einwirkungen, dem Rhythmus, in 
dem die Belästigungen auftreten, der Nutzung des beeinträchtigten Gebietes sowie von 
weiteren Kriterien ab.  

Derzeit erfolgt eine Beurteilung in der Regel anhand des Anteils der Jahresstunden, in de-
nen ein Geruch wahrgenommen wird, d.h. die Geruchsschwelle überschritten wird. Die Ge-
ruchsschwelle wird üblicherweise mit 1 GE/m³ (Geruchseinheit) gleichgesetzt. 

Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) hat zur Beurteilung eine Geruchsimmis-
sions-Richtlinie (GIRL) erstellt, die von mehreren Bundesländern zur Anwendung empfoh-
len wird. In Schleswig-Holstein wurde die GIRL mit dem Erlass [6] eingeführt. Die GIRL 
unterscheidet hinsichtlich des Schutzanspruchs zwischen Wohn-/ Mischgebieten und Ge-
werbe-/Industriegebieten. Gemäß § 5 GIRL kann jedoch im Einzelfall auch eine Überschrei-
tung der Immissionswerte hingenommen werden, ohne dass eine erhebliche Belästigung 
im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG vorliegt. Dabei sind u. a. der Charakter der Umgebung, 
insbesondere die im Bebauungsplan festgelegte Nutzung der Grundstücke und etwaige 
Nutzungseinschränkungen zu berücksichtigen. 

Die Geruchsimmissionsrichtlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) wurde 
als Anhang 7 in die Neufassung der TA Luft aufgenommen [1]. Da die TA Luft gegenüber 
dem Erlass [6] einen neuen Erkenntnisstand darstellt, wird sie in die Beurteilung miteinbe-
zogen.  

Um eine detaillierte Beurteilung anhand der Geruchsimmissionsrichtlinie durchzuführen, ist 
eine aufwändige Ermittlung der Geruchsstundenhäufigkeiten erforderlich. Dies kann durch 
eine olfaktometrische Ermittlung der Geruchsimmissionen, d.h. durch eine Begehung des 
Plangebietes mit Probennahmen, oder eine rechnerische Geruchsimmissionsprognose mit 
einem geeigneten Strömungs- und Ausbreitungsmodell erfolgen, das die Bebauungssitua-
tion und die örtlichen meteorologischen Ausbreitungsverhältnisse berücksichtigt. Der Auf-
wand für derartige Messungen ist jedoch recht hoch. Für die Prognose an einem neuen 
Standort ist eine messtechnische Ermittlung im Rahmen einer Begehung grundsätzlich 
nicht möglich. 

3.2. Geruchsimmissionen 

Zur Beurteilung von Geruchsimmissionen wurde die Geruchsimmissionsrichtlinie des Län-
derausschusses für Immissionsschutz eingeführt, die in Schleswig-Holstein mit dem Erlass 
[6] gilt und mittlerweile als Anhang 7 in die Neufassung der TA Luft [3] aufgenommen wurde.  

Gemäß der TA Luft sind folgende Punkte für eine Beurteilung zu beachten: 
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Grundsätzlich ist vor einer Immissionsbeurteilung zu prüfen, ob die nach dem Stand der 
Technik gegebenen Möglichkeiten zur Verminderung der Emissionen ausgeschöpft sind 
(vgl. Nr. 5.1 TA Luft) und die Ableitung der Restemissionen den Anforderungen der Nr. 5.5 
TA Luft entspricht. 

Eine Geruchsimmission ist nach der Geruchsimmissions-Richtlinie zu beurteilen, wenn sie 
nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar ist gegenüber Gerüchen aus 
dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen 
Düngemaßnahmen oder Ähnlichem. Sie ist in der Regel als erhebliche Belästigung zu wer-
ten, wenn die Gesamtbelastung die folgenden Immissionswerte (IW) überschreitet. Bei den 
Immissionswerten handelt es sich um relative Häufigkeiten der Geruchsstunden pro Jahr: 

• Wohn-/Mischgebiete:  0,10 

• Gewerbe-/Industriegebiete: 0,15 

• Dorfgebiete:   0,15 

Der Immissionswert für Dorfgebiete gilt nur für Geruchsimmissionen verursacht durch Tier-
haltungsanlagen in Verbindung mit der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb.  

Der Immissionswert von 0,15 für Gewerbe- und Industriegebiete bezieht sich auf Wohnnut-
zung im Gewerbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise Betriebsinhaber, der auf dem Fir-
mengelände wohnt), die entsprechend §8 und §9 BauNVO dort ausnahmsweise zulässig 
ist [5]. Aber auch Beschäftigte eines anderen Betriebes sind Nachbarn mit einem Schutz-
anspruch vor erheblichen Belästigungen durch Geruchsimmissionen. Sie sind daher im 
Rahmen der Beurteilung zu berücksichtigen. Aufgrund der grundsätzlich kürzeren Aufent-
haltsdauer benachbarter Arbeitnehmer können in der Regel höhere Immissionen zumutbar 
sein. Die Höhe der zumutbaren Immissionen ist abhängig vom Einzelfall (gegebenenfalls 
auch der Tätigkeitsart). Sie wird maßgeblich von der Art des Gewerbegebietes bestimmt. 
Ein Immissionswert von 0,25 sollte nicht überschritten werden.  

Unterschieden werden die Kenngrößen für die vorhandene Belastung (IV), die zu erwar-
tende Zusatzbelastung (IZ) und die Gesamtbelastung (IG), die für jede Beurteilungsfläche 
in dem für die Beurteilung der Einwirkung maßgeblichen Gebiet (Beurteilungsgebiet) ermit-
telt werden. Die vorhandene Belastung ist die von vorhandenen Anlagen ausgehende Ge-
ruchsbelastung ohne die zu erwartende Zusatzbelastung, die durch das beantragte Vorha-
ben hervorgerufen wird. Die Kenngröße für die Gesamtbelastung ist aus den Kenngrößen 
für die vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung zu bilden. 

In die Ermittlung des Geruchsstoffstroms sind die Emissionen der gesamten Anlage einzu-
beziehen; bei einer wesentlichen Änderung sind die Emissionen der zu ändernden sowie 
derjenigen Anlagenteile zu berücksichtigen, auf die sich die Änderung auswirken wird. 

Die Kenngröße der Gesamtbelastung IG ergibt sich aus der Addition der Kenngrößen für 
die vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung entsprechend 
IG = IV + IZ.  

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind entspre-
chend den Grundsätzen des Planungsrechtes den obigen Nutzungen zuzuordnen. 



Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 122 „Gewerbegebiet 

West“ der Stadt Bad Oldesloe  

 Seite  5 

Proj.Nr.: 23032.00 

 

LAIRM CONSULT GmbH 5. September 2023 23032.00 bericht.docx  
 gedruckt: 5. September 2023 

Für schutzbedürftige Nutzungen ist zunächst der Immissionswert für Gewerbegebiete von 
0,15 heranzuziehen.  

Werden sowohl die vorhandene Belastung als auch die zu erwartende Zusatzbelastung 
über Ausbreitungsrechnung ermittelt, so ist die Gesamtbelastung i. d. R. in einem Rechen-
gang zu bestimmen.  

Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, 
ist eine belästigungsrelevante Kenngröße IGb zu berechnen und diese anschließend mit 
den Immissionswerten zu vergleichen.  

Die Genehmigung für eine Anlage soll auch bei Überschreitung der Immissionswerte der 
TA Luft nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, wenn der von der zu beur-
teilenden Anlage in ihrer Gesamtheit zu erwartende Immissionsbeitrag (Kenngröße der zu 
erwartenden Zusatzbelastung) auf keiner Beurteilungsfläche, auf der sich Personen nicht 
nur vorübergehend aufhalten, den Wert von 0,02 überschreitet. Bei Einhaltung dieses Wer-
tes ist davon auszugehen, dass die Anlage die belästigende Wirkung der vorhandenen Be-
lastung nicht relevant erhöht (Irrelevanz der zu erwartenden Zusatzbelastung - Irrelevanz-
kriterium). Sofern das Irrelevanzkriterium eingehalten wird, kann dementsprechend auf die 
Ermittlung der Vorbelastung verzichtet werden. 

Für die abschließende Beurteilung im Einzelfall führt die TA Luft aus: 

„Nur diejenigen Geruchsbelästigungen sind als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
§ 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz zu werten, die erheblich sind. Die Erheblichkeit 
ist keine absolut festliegende Größe, sie kann in Einzelfällen nur durch Abwägung der dann 
bedeutsamen Umstände festgestellt werden. 

Dabei sind - unter Berücksichtigung der evtl. bisherigen Prägung eines Gebietes durch eine 
bereits vorhandene Geruchsbelastung (Ortsüblichkeit) - insbesondere folgende Beurtei-
lungskriterien heranzuziehen: 

• der Charakter der Umgebung, insbesondere die in Bebauungsplänen festgelegte Nut-
zung der Grundstücke, 

• landes- oder fachplanerische Ausweisungen und vereinbarte oder angeordnete Nut-
zungsbeschränkungen, 

• besondere Verhältnisse in der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Geruchsein-
wirkung sowie Art (z.B. Ekel erregende Gerüche; Ekel und Übelkeit auslösende Gerü-
che können bereits eine Gesundheitsgefahr darstellen) und Intensität der Geruchsein-
wirkung. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Grundstücksnutzung mit einer gegenseitigen 
Pflicht zur Rücksichtnahme belastet sein kann, die unter anderem dazu führen kann, dass 
die Belästigte oder der Belästigte in höherem Maße Geruchseinwirkungen hinnehmen 
muss. Dies wird besonders dann der Fall sein, soweit einer emittierenden Anlage Bestands-
schutz zukommt. In diesem Fall können Belästigungen hinzunehmen sein, selbst wenn sie 
bei gleichartigen Immissionen in anderen Situationen als erheblich anzusehen wären.“ 
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4. Betriebsbeschreibungen 

4.1. Biogasanlage 

Die Blumendorfer Bio-Energie GmbH & Co. KG betreibt am Standort Blumendorf eine Bio-
gasanlage, bei der Silage vergoren wird. Geruchsemissionen sind durch die offene An-
schnittsfläche der Silage und infolge Verschmutzungen der Fahrwege durch breit gefahrene 
Silagereste zu erwarten. Weitere Betriebsvorgänge verursachen kurzfristig höhere Ge-
ruchsemissionen. 

Südöstlich auf dem Betriebsgelände befindet sich ein Mischwasserlager, das Regenwasser 
von der Betriebsfläche aufnimmt.  

4.2. Blockheizkraftwerke 

An vier Standorten werden jeweils zwei BHKW-Anlagen betrieben. Dabei haben die älteren 
Aggregate (BHKW 1-4) 526 KWel Leistung und die neueren 926 kWel (BHKW 5-8).  

Die Standorte sind an der Biogasanlage (BHKW 1 und 5), Holzhof (BHKW 2 und 6), Ge-
werbegebiet Rögen, Bolze-Gruppe (BHKW 3 und 7) und Hamburger Straße 209 / Sand-
kamp, Hako (BHKW 4 und 8).  

Eine detaillierte Darstellung der örtlichen Gegebenheiten kann dem Lageplan in der Anlage 
A 1 entnommen werden. 

5. Emissionen 

Geruchsemissionsquellen sind alle Bereiche, aus denen geruchsbeladene Abluft in die Um-
gebung gelangen kann. Dies betrifft die Lagerung entsprechender Materialien. Die Emissi-
onen werden in Geruchseinheiten gemessen (GE), die Geruchsschwelle liegt bei 1 GE/m³.  

Für die Biogasanlage wurde im Rahmen der Genehmigung eine Geruchsimmissionsprog-
nose durchgeführt [18]. Die vorhergehende Geruchsuntersuchung setzt für die zu berück-
sichtigenden Anschnittflächen 87,5 m² an, hinzu kommen 72 m² Feststoffeinträge infolge 
Verschmutzungen der Fahrwege durch breit gefahrene Silagereste. Demgegenüber beste-
hen keine betrieblichen Veränderungen, die Emissionsansätze wurden entsprechend der 
Literatur aktualisiert. Außerdem ist südlich ein Mischwasserlager hinzugekommen und die 
BHKW-Standorte wurden jeweils um ein weiteres Modul erweitert.  

Als Emissionsfaktor wird gemäß VDI-Richtline 3894 Blatt 1 [13] zur sicheren Seite 
6 GE/(m²s) für Grassilage zugrunde gelegt. Für Maissilage ist mit geringeren Emissionen 
zu rechnen. 

Für die Geruchsemissionen der BHKW-Abgase am Standort Biogasanlage wurde eine Ge-
ruchmessung [21] durchgeführt, deren Ergebnisse zugrunde gelegt werden. Entsprechend 
den Angaben des Betreibers wird ein Betrieb insgesamt jährlich während 90 % der Zeit 
angesetzt. Dabei findet in der Zeit von Mai bis Ende September täglich ein Betrieb über 18 
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Stunden statt, während 6 Stunden tagsüber kein Betrieb stattfindet. In der restlichen Zeit 
des Jahres wird von einem Betrieb von 24 Stunden am Tag ausgegangen.  

Zur Ermittlung der Vorbelastung der weiteren BHKW-Standorte werden ein Emissionsfaktor 
von 2.000 GE/m³ entsprechend der vorhergehenden Untersuchung und ein durchgängiger 
Betrieb angesetzt. Für die BHKW liegen Messberichte [20] vor, eine Übersicht über die 
relevanten Eingangsdaten findet sich in der Anlage A 2.1.  

Das Mischwasserlager ist nicht direkt mit Festmist-, Gülle- und Silagelagern vergleichbar, 
für den Abwasserspeicher ist von niedrigeren Emissionen auszugehen als den von der VDI-
Richtline angesetzten Emissionsfaktor 3 GE/(m²s) für diese Lagerflächen. Bei Tierhaltungs-
anlagen ist weiterhin im Gegensatz zur vorliegenden Biogasanlage ein tierartspezifischer 
Faktor zu berücksichtigen, der die belästigungsrelevanten Geruchsimmissionen entspre-
chend reduziert.  

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass gemäß den Immissionsschutzrechtlichen Anforde-
rungen an Tierhaltungsanlagen und an Anlagen zur Lagerung an Gülle [9] dort Maßnahmen 
zur Emissionsminderung erforderlich sind. 

Für die Geruchsemissionen des Mischwasserspeichers werden Ansätze aus der Abwas-
serbehandlung herangezogen. Das Programm GERDA [15] geht für die offenen Anlageteile 
Zulauf und Rechen von Kläranlagen maximal von einer flächenbezogenen Emission 
1.200 GE/(m²h) entsprechend 0,333 GE/(m²s) aus, die im Folgenden übernommen wird. 

Eine Zusammenstellung der Geruchsemissionen findet sich in der Anlage A 2.2. 

Es ergeben sich jährliche Geruchsemissionen von knapp 40.000 MGE/a für die Biogasan-
lage und zusätzlich 42.600 MGE/a für die dort betriebenen beiden BHKW-Module. Hinzu 
kommt die Vorbelastung der drei weiteren BHKW-Standorte mit jeweils ca. 47.400 MGE/a.  

Die Quellen werden als Volumenquellen über die Anlagenflächen modelliert mit einer verti-
kalen Ausdehnung von 3 m für das Fahrsilo und 0,5 m für die Lagune. Die BHKW-Abluft 
wird durch die Benutzung von Punktquellen angesetzt. 

Die Lage der Quellen ist dem Übersichtsplan der Anlage A 1 zu entnehmen.  

6. Immissionen 

6.1. Berechnungsverfahren 

Die Berechnung der Geruchsstunden erfolgt mit dem Modell AUSTAL [11], das für Ausbrei-
tungsrechnungen gemäß TA Luft zu verwenden ist. Die Berechnungen wurden als Zeitrei-
henberechnung unter Berücksichtigung einer Jahres-Emissionsganglinie für jede Einzel-
quelle mit einer Auflösung von 1 Stunde durchgeführt. 

Um den Bereich der Quellen hinreichend genau auflösen zu können, gleichzeitig aber auch 
das weitere Umfeld noch zu erfassen, wird mit geschachtelten Rechengittern gearbeitet. 
Das innere Rechengebiet 1 umfasst einen Bereich von 1.200 m x 1.200 m mit einer hori-
zontalen Maschenweite von 4 m und 300 x 300 Gitterzellen und erstreckt sich über das 
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Betriebsgelände der Biogasanlage, den BHKW-Standort Gewerbegebiet Rögen und den 
Plangeltungsbereich. Das äußere Rechengebiet 2 umfasst einen Bereich von 2.400 m x 
2.400 m mit einer Maschenweite von 8 m und 300 x 300 Gitterzellen. Damit werden südlich 
und westlich noch die beiden weiteren BHKW-Standorte erfasst. Außerdem wird vom Re-
chengebiet 2 noch jeweils ein Kreis mit Radius des 50fachen der Schornsteinhöhe um die 
Quellen erfasst, allerdings weniger als 1 km. Da es nicht um die Anlagengenehmigung, 
sondern um die Bauleitplanung geht, ist hinsichtlich des Rechengebietes eine strenge An-
wendung von Nr. 4.6.2.5 der TA Luft 2021 nicht erforderlich. Vertikal wurde das Standard-
gitter gemäß AUSTAL angepasst (42 Gitterzellen).  

Da das Gelände teilweise größere Höhenunterschiede aufweist, wurde bei der Ausbrei-
tungsrechnung der Einfluss der Geländetopographie auf die Luftströmungsverhältnisse be-
rücksichtigt. Der Einfluss der wenigen Gebäude auf die Geruchsausbreitung ist nicht rele-
vant und wurde vernachlässigt.  

Die Berechnungen wurden als Zeitreihenberechnung unter Berücksichtigung einer Jahres-
Emissionsganglinie für jede Einzelquelle mit einer Auflösung von 1 Stunde durchgeführt. 
Dabei wurden die standortspezifischen meteorologischen Daten berücksichtigt. Diese kön-
nen als stundenfeine Jahresganglinien vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bereitgestellt 
werden. 

Am konkreten Standort liegen direkt keine Wetterdaten vor. Die Daten der Station Ham-
burg-Fuhlsbüttel sind aber auch für das Untersuchungsgebiet als repräsentativ anzusehen 
und wurden in der vorliegenden Untersuchung verwendet. Gemäß Angaben des Deutschen 
Wetterdienstes ist für das Untersuchungsgebiet als repräsentatives Jahr das Jahr 2019 an-
zusehen. Die Windrichtungsverteilung sowie die Verteilung der Windgeschwindigkeiten und 
der Ausbreitungsklassen sind in der Anlage A 3 dargestellt. Die Hauptwindrichtung ist durch 
westliche und südwestliche Winde gegeben, die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt etwa 
4,0 m/s. 

Gemäß Geruchsimmissionsrichtlinie sind in der Regel Beurteilungsflächen mit einer Sei-
tenlänge von 250 m zu wählen, sofern eine weitgehend homogene Geruchsbelastung zu 
erwarten ist. Eine Verkleinerung der Fläche soll gewählt werden, wenn außergewöhnlich 
ungleichmäßig verteilte Geruchimmissionen auf Teilen der Beurteilungsfläche zu erwarten 
sind. Aufgrund der teilweise geringen Abstände und der damit verbundenen inhomogenen 
Verteilung werden daher im vorliegenden Fall die Geruchsimmissionen auf dem Rechen-
gitter ausgewertet, auf eine Mittelung über größere Flächen wurde verzichtet. 

Die Qualität bzw. die Standardabweichung der Simulationsergebnisse mit AUSTAL hängt 
von der Anzahl der bei der Simulation berücksichtigten Teilchen ab. Die Anzahl der Teilchen 
kann durch Wahl einer Qualitätsstufe beeinflusst werden. Eine Erhöhung um den Faktor 2 
wird allerdings durch eine um den Faktor 4 höhere Rechenzeit erkauft. Im vorliegenden Fall 
wurde die Qualitätsstufe QS = 2 gewählt, die zu ausreichend niedrigen Standardabwei-
chungen führt. Dies wurde in Voruntersuchungen geprüft. Die Genauigkeitsanforderungen 
der TA Luft hinsichtlich der statistischen Unsicherheiten werden eingehalten. 

Hinsichtlich der Festlegung einer Einzelsituation als Geruchsstunde wird die gemäß Nr. 5 
Anhang 2 der TA Luft festgelegte Beurteilungsschwelle von 0,25 GE/m³ verwendet ([11], 
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[3]). Sofern die Geruchsstoffkonzentration größer als 0,25 GE/m³ ist, wird die betreffende 
Stunde zu 100 % als Geruchsstunde gezählt. 

Bei den Ausbreitungsrechnungen wurde die mittlere Rauhigkeitslänge z0=0,50 verwendet 
(als Mittelung für Straßen, städtische Grünflächen und komplexe Parzellenstrukturen mit 
z0=0,20 sowie nicht durchgängig städtische Prägung, Industrie- und Gewerbeflächen und 
Baustellen mit z0=1,00).  

6.2. Geruchsimmissionen 

 Allgemeines 

Zur Beurteilung der Geruchsimmissionen wurden die Häufigkeiten der Geruchsstunden flä-
chendeckend für verschiedene Auswertehöhen berechnet. Die Ergebnisse finden sich in 
den Rasterkarten in der Anlage A 4.  

Die Immissionswerte der TA Luft sind als ganze Prozentwerte definiert, so dass die in den 
Berechnungsergebnissen enthaltene erste Nachkommastelle zu runden ist. Der Immissi-
onswert von 15 % wird somit bei Werten bis 15,4 % eingehalten und erst ab 15,5 % über-
schritten. Die Klassengrenzen der Rasterkarte wurden daher bei jeweils 0,5 % gewählt. 

Maßgebend sind im Plangeltungsbereich die Geruchsimmissionen vom Standort der Bio-
gasanlage einschließlich der beiden dort befindlichen BHKW-Anlagen, deren Zusatzbelas-
tung ermittelt wird.  

Die weiteren BHKW-Standorte bewirken im Plangebiet nur geringe Geruchsimmissionen. 
Ihre Geruchsimmissionen im Plangeltungsbereich wurden als Vorbelastung untersucht. Die 
höchsten Geruchsimmissionen treten dabei im Erdgeschoss auf. In den Obergeschossen 
ist demgegenüber mit geringeren Geruchsimmissionen zu rechnen. Das Ergebnis findet 
sich in der Rasterkarte in der Anlage A 4.1. Die Geruchsimmissionen bleiben selbst zusam-
mengenommen deutlich unterhalb des Irrelevanzkriteriums der TA Luft von 2 % und brau-
chen daher als Vorbelastung nicht mitberücksichtigt werden.  

Die Geruchsimmissionen der Zusatzbelastung halten im überwiegenden Plangeltungsbe-
reich den Immissionsrichtwert für Gewerbegebiete von 0,15 (entspricht 15 % der Jahres-
stunden) ein. Größtenteils sind nur irrelevante Geruchsimmissionen unterhalb 0,02 (ent-
spricht 2 % der Jahresstunden) zu erwarten. 

Überschreitungen des Immissionsrichtwertes für Gewerbegebiete von 0,15 treten lediglich 
im Westen des Plangeltungsbereichs östlich der Biogasanlage auf, westlich in den Gewer-
begebieten 1.3 und 1.4. Der Immissionsrichtwert für von 0,25 (entspricht 25 % der Jahres-
stunden) wird dabei nur kleinräumig überschritten. Dies wird als nicht beurteilungsrelevant 
angesehen. Ausnahmsweise zulässige Betriebsleiterwohnungen, die nicht Bestanteil des 
Bebauungsplans sind, wären nur in den Bereichen unterzubringen, wo der Immissionsricht-
wert für Gewerbegebiete von 0,15 bzw. unter Abwägung ein Immissionswert von 0,20 ein-
gehalten wird. Eine Wohnnutzung ist aber auch ausnahmsweise nicht vorgesehen. 
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In den übrigen Gewerbegebieten wird der Immissionsrichtwert für Gewerbegebiete von 0,15 
sicher eingehalten.  

7. Zusammenfassung und Bewertung 

Die Stadt Bad Oldesloe plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 122 „Gewerbe-
gebiet West“ die Ausweisung von Gewerbegebietsflächen. Die in Aussicht genommene Flä-
che befindet sich südlich der Grabauer Straße (L226) und nördlich des bestehenden Ge-
werbegebietes Rögen. Die Ausweisung ist als Gewerbegebiet (GE) vorgesehen. Im Nord-
osten sind Flächen für den Gemeinbedarf vorgesehen. 

Westlich gegenüberliegend der Straße Blumendorf befindet sich die Biogasanlage Blumen-
dorf mit einem Silagelager und Blockheizkraftwerk-Standort. Weitere BHKW-Anlagen be-
finden sich südwestlich des Plangeltungsbereichs in Blumendorf, südlich im Gewerbegebiet 
Rögen südlich einer Logistikhalle sowie südöstlich auf dem Gelände der Hako-Werke. 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist u. a. der Schutz der geplanten Bebauung vor Ge-
ruchsimmissionen sicherzustellen. 

Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der Immissionsrichtwerte der Geruchsimmissions-
richtlinie. Die Berechnung erfolgte mit dem Modell AUSTAL unter Berücksichtigung der me-
teorologischen Verhältnisse.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die beurteilungsrelevante Gesamtbelastung 
eine Überschreitung des Immissionswertes von 0,15 (entspricht 15 % der Jahresstunden) 
für Gewerbegebiete im überwiegenden Plangebiet nicht zu erwarten ist. 

Dabei bezieht sich der Immissionswert von 0,15 für Gewerbe- und Industriegebiete auf 
Wohnnutzung im Gewerbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise Betriebsinhaber, der auf 
dem Firmengelände wohnt), die entsprechend §8 und §9 BauNVO dort ausnahmsweise 
zulässig ist. Eine Wohnnutzung ist allerdings nicht Bestandteil des Bebauungsplans und 
auch ausnahmsweise nicht vorgesehen.  

Für die im Rahmen der Beurteilung zu berücksichtigenden Beschäftigten eines anderen 
Betriebes können in der Regel höhere Immissionen als der Immissionswert von 0,15 für 
Gewerbe- und Industriegebiete zumutbar sein. Dies betrifft Personen, die längere Zeit Ge-
ruchsimmissionen ausgesetzt sind, dort aber nicht wohnen. Die Höhe der zumutbaren Im-
missionen ist abhängig vom Einzelfall. Ein Immissionswert von 0,25 (entspricht 25 % der 
Jahresstunden) sollte nicht überschritten werden.  

Dies ist im Plangeltungsbereich innerhalb der Baugrenzen in relevantem Ausmaß nicht zu 
erwarten. 

Der Schutz der schutzbedürftigen Nutzungen vor Belästigungen durch Geruchsimmissio-
nen ist somit sichergestellt.  
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 Berechnung der Emissionen und Immissionen 

A 2.1 Geruchsemissionen und Betriebsparameter BHKW 

 
 

A 2.2 Geruchemissionen Biogasanlage 

 
 
   

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Schorn- 
stein- 
höhe

Durch- 
messer

Abgas-
volumen-

strom 
trocken, 

Norm

Ausström-
geschwin-

digkeit

Dichte 
Abgas 

trocken, 
Norm

Abgas- 
feuchte 
Norm, 

trocken

Wasser- 
beladung 

kg Wasser 
/ kg tr. Luft

Abgas- 
tem- 

peratur

Emis- 
sions-
faktor

Stunden
pro Jahr

jährliche 
Gesamt-
Emission

m m m³/h m/s kg/m³ g/m³ °C GE/m³ MGE/h GE/s h MGE/a
1 BHKW
2 Standort Biogasanlage
3 BHKW 1    GE Jenbacher J 312 GSC225 526kWel12 0,25 2.700,0 20,6 1,2930 207,0 0,1601 190,0 580 1,566 435 7.884 12.346,3
4 BHKW 5    GE Jenbacher J 412 GS - B25 889 kWel12 0,34 3.960,0 19,6 1,2393 104,0 0,0839 124,0 970 3,841 1.067 7.884 30.284,0
5 Standort Holzhof
6 BHKW 2    GE Jenbacher J 312 GSC221 526kWel12 0,25 1.964,0 11,1 1,3635 113,0 0,0829 201,0 2.000 3,928 1.091 8.760 34.409,3
7 BHKW 6    GE Jenbacher J 412 GS - B25 889 kWel12 0,34 3.407,0 10,4 1,3653 110,0 0,0806 133,0 2.000 6,814 1.893 8.760 59.690,6
8 Standort Gewerbegebiet Rögen Bolze-Gruppe
9 BHKW 3    GE Jenbacher J 312 GS C225 526kWel12 0,25 2.035,0 11,5 1,3615 103,0 0,0757 179,0 2.000 4,070 1.131 8.760 35.653,2

10 BHKW 3    GE Jenbacher J 312 GS C225 526kWel12 0,25 2.052,0 11,6 1,3615 103,0 0,0757 177,0 2.000 4,104 1.140 8.760 35.951,0
11 BHKW 7    GE Jenbacher J 412 GS B25 901 kWel12 0,34 3.572,0 10,9 1,3624 112,0 0,0822 183,0 2.000 7,144 1.984 8.760 62.581,4
12 Standort Hamburger Straße 209 / Sandkamp Hako
13 BHKW 4    GE Jenbacher J 312 GSC225 526kWel12 0,25 2.033,0 11,5 1,3588 104,0 0,0765 186,0 2.000 4,066 1.129 8.760 35.618,2
14 BHKW 4    GE Jenbacher J 312 GSC225 526kWel12 0,25 1.998,0 11,3 1,3589 111,0 0,0817 184,0 2.000 3,996 1.110 8.760 35.005,0
15 BHKW 8    GE Jenbacher J 412 GS - B25 901 kWel12 0,34 3.284,0 10,0 1,3610 115,0 0,0845 185,0 2.000 6,568 1.824 8.760 57.535,7
15 Ansatz für die Vorbelastung
16 BHKW 2-4 12 0,25 20,6 0,0205 190,0 2.000 1,566 435,0 8.760 13.718,2
17 BHKW 6-8 12 0,34 19,6 0,0114 124,0 2.000 3,841 1.067,0 8.760 33.648,9

Ze Quelle
Emission

Sp 1 2 3 4 5 6 7

Fläche
Stunden
pro Jahr

Gesamt-
Emission

m² GE/(s*m²) MGE/h GE/s h 1) MGE/a
1 Biogasanlage
2 Silagelager
3 Emissionen Anschnittfläche 87,5 6 1,89 525,0 8.760 16.556,4
4 Feststoffeinträge 72,0 6 1,56 432,0 8.760 13.623,6
5 Silagelager 159,5 3,45 957,0 30.180,0
6 Mischwasserlager
7 Emissionen der Lagune 930,0 0,333 1,12 310,0 8.760 9.776,2
8 Summe Biogasanlage 1.089,5 4,56 1.267,0 39.956,1

Emission
Ze Quelle

Emission
sfaktor
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A 2.3 Berechnungsprotokolle (AUSTAL) 

A 2.3.1 Vorbelastung 
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A 2.3.2 Zusatzbelastung 
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 Windrichtungshäufigkeitsverteilungen (Standort 
Hamburg-Fuhlsbüttel, repräsentatives Jahr 2019) 

A 3.1 Windrichtungsverteilung im Jahresmittel  

(Anteil an Gesamtjahresstunden) 

 

A 3.2 Verteilung der Ausbreitungsklassen 

(Anteil an Gesamtjahresstunden) 
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 Häufigkeitsverteilung der Geruchsstunden 

A 4.1 Vorbelastung, Erdgeschoss (Aufpunkthöhe 1,5 m), Maß-
stab 1: 6.000 
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A 4.2 Zusatzbelastung, Erdgeschoss (Aufpunkthöhe 1,5 m), Maß-
stab 1: 3.000 
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A 4.4 Zusatzbelastung, 2. Obergeschoss (Aufpunkthöhe 7,5 m), 
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A 4.5 Zusatzbelastung, 3. Obergeschoss (Aufpunkthöhe 10,5 m), 
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A 4.6 Zusatzbelastung, 4. Obergeschoss (Aufpunkthöhe 13,5 m), 
Maßstab 1: 3.000 
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A 4.7 Zusatzbelastung, 5. Obergeschoss (Aufpunkthöhe 16,5 m), 
Maßstab 1: 3.000 

 


